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An einen Haushalt ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute im Neuen Jahr  

wünschen  

Bgm. Johann Glück,  Vizebgm. Karin Gutmann, MSc 

Stadt- und Gemeinderäte 

Ortsvorsteher 

sowie die Bediensteten   
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122. Folge / 36. Jahrgang              Geras, am   15.12.2021 
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GEMEINDERATSSITZUNG  vom_29.9.2021  

→ 1. Nachtragsvoranschlag 2021 

→ Bericht der NÖ Landesregierung, Abt. Gemeinden, betreffend Sanierungskontrolle 

→ Bestellung von Gemeindemandataren in die Fa. KommReal GmbH 

→ Bestellung eines EU-Gemeinderates 

→ Subventionsansuchen Union Sportverein Geras 

→ Übernahmeerklärung Baulos L 40 OD Geras Nebenanlagen 

→ Übernahmeerklärung Baulos L 42, OD Hötzelsdorf Nebenanlagen 

→ KG Goggitsch – Übernahme von Wegen, Gräben u. Rückhaltebecken in die Erhaltung der Gemeinde 

→ Abschluss eines Verfügbarkeitsvertrages für das Grst. Nr. 18, KG Dallein 

→ 8. Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes in der Stadtgemeinde Geras 

→ Abschluss eines Kaufvertrages samt Straßengrundabtretungsvereinbarung, KG Harth und Übernahme 

von Trennstücken in das öffentliche Gut der Stadtgemeinde Geras. 

→ Sondernutzungsverträge mit der NÖ Straßenbauabteilung 1 – L 1190 und L 1182 – WVA Siedlungs-

erweiterung KG Harth 

→ Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages, EVN Wasser, KG Dallein 

→ Annahmeerklärung – KPC – ABA BA 18, Sanierung Depotweg Geras 

→ Änderung des Grundsatzbeschlusses über Förderrichtlinien für Feuerwehren 

→ Grundankauf Geras Retzer Straße und Übernahme von Grundstücken in das öffentliche Gut der Stadt-

gemeinde Geras 

→ Abschluss eines Pachtvertrages für den Campingplatz Geras 

→ Auftragsvergabe ABA BA 23 und WVA BA 20, SE KG Harth und  Sanierung Geras Hufnagelstraße – 

Bauleitung 

GEMEINDERATSSITZUNG  vom_14.12.2021  

→ Voranschlag 2022 und Beschlüsse (Haushaltsbeschluss) zum Voranschlag 

→ Umbildung eines Gemeinderatsausschusses 

→ Subventionsansuchen 

→ Auftragsvergabe ABA BA 23 u. WVA BA 20, SE KG Harth u. Sanierung Geras Hufnagelstraße – 

Erd- u. Baumeisterarbeiten 

→ Auftragsvergabe ABA BA 23 u. WVA BA 20, Prüfmaßnahmen 

→ Auftragsvergabe ABA BA 24, Leitungskataster KG Hötzelsdorf und WVA Transportleitungen 

→ Darlehensaufnahme für den Bauabschnitt ABA BA 23  

→ Abschluss Zusatzvereinbarungen  – EVN Lichtservice – Geras Hufnagelstraße, Siedlungserweiterung 

Harth und Volksschule Geras 

→ Vermessung KG Fugnitz  - Entwidmung eines Trennstückes aus dem öffentlichen Gut 

→ Vermessung KG Dallein – Entwidmung eines Trennstückes aus dem öffentlichen Gut 

→ Grundsatzbeschluss über die Verpachtung des Grst. Nr. 50/2, KG Dallein 

→ Abschluss eines Bestands- u. Superädifikatsvertrages mit der NÖGIG Phase Zwei GmbH 

→ Grundverkäufe in der KG Geras 

→ Personalangelegenheiten  
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HEIZKOSTENZUSCHUSS  NÖ  2021/2022 

Die Landesregierung hat beschlossen, sozial bedürftigen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern 

einen einmaligen Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 2021/2022 in der Höhe von € 150,-- zu gewähren. 

Wer kann den Heizkostenzuschuss erhalten? 

 AusgleichszulagenbezieherInnen 

 BezieherInnen einer Mindestpension nach § 293 ASVG 

 BezieherInnen einer Leistung aus der Arbeitslosenversicherung, die als arbeitssuchend gemeldet sind und 

deren Arbeitslosengeld/Notstandshilfe den jeweiligen Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt. 

 sonstige EinkommensbezieherInnen, deren Familieneinkommen den jeweiligen Ausgleichszulagenricht-

satz nicht übersteigt.  

Der NÖ Heizkostenzuschuss ist beim Gemeindeamt des Hauptwohnsitzes zu beantragen. Die Auszahlung er-

folgt direkt durch das Amt der NÖ Landesregierung. Die Anträge müssen bis spätestens  30. März 2022 bei 

der Gemeinde eingelangt sein. 

JAGDPACHT  AUSZAHLUNG   2022 

Der Jagdpachtverteilungsplan liegt (für alle Katastralgemein-

den unserer Gemeinde) in der Zeit von 17.1.2022 bis zum 

31.1.2022 während d. Amtsstunden in der Gemeinde zur öf-

fentlichen Einsichtnahme auf. 

Die Grundeigentümer können ihre Anteile am / ab  18. Februar 2022  beim jeweiligen Jagdausschussobmann 

abholen bzw. die Überweisung der Beträge unter Angabe der Bankverbindung verlangen. Bei einer Überweisung 

werden allfällige Überweisungsspesen vom Anteil abgezogen. Bagatellbeträge in der Höhe von € 15,-- werden 

nicht überwiesen und können nur beim Obmann abgeholt werden. 

Am allgemeinen Auszahlungstag nicht behobene Anteile können bis zum 18. August 2022 beim Obmann be-

hoben werden. Anteile, die in der Zeit vom 18.2.2022 bis 18.8.2022 nicht behoben werden, werden dem auf-

grund des Beschlusses des jeweiligen Jagdausschusses beschlossenen Verwendungszweck zugeführt.  

Sollten sich vorangeführte Termine bezüglich der Auszahlung bzw. der Abholungsfrist geringfügig ändern, ent-

nehmen Sie dies bitte der jeweiligen Kundmachung. Diese wird im Jänner 2022 angeschlagen. 

NÖ TIERZUCHTGESETZ, Förderung durch die Gemeinde. 

Abwicklung der agrarischen Deminimis-Beihilfen auf Basis des § 20 NÖ Tierzuchtgesetz 2020: 

Zur künstlichen Besamung bei der Rindertierhaltung wird von der Stadtgemeinde Geras bis auf Weiteres ein Zuschuss 

von einem Drittel der jährlich von der NÖ Landeslandwirtschaftskammer ermittelten landesüblichen Durchschnitts-

kosten der künstlichen Besamung pro Besamung an die betreffenden Landwirte gewährt.  

Die Verlautbarung dieser Kosten in den Amtl. Nachrichten der NÖ Landesregierung erfolgt zu Jahresende, daher 

ersuchen wir Sie mit den Besamungsscheinen erst Ende Jänner des nächsten Jahres zur Gemeinde zu kommen.  

Eine Beihilfe darf von einer Gemeinde unter Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen nur zuerkannt werden, 

wenn für den landwirtschaftlichen Betrieb (= Unternehmen) eine schriftliche Deminimis-Erklärung abgegeben wurde 

und daraus zu entnehmen ist, dass dieses Unternehmen im laufenden und in den vorangegangenen zwei Kalenderjah-

ren einen Betrag von € 7.500,-- an agrarischen Deminimis-Beihilfen nicht ausgeschöpft hat und die Vergabe einer 

weiteren Beihilfe nicht ausgeschlossen ist.  

Eine zu Unrecht bezogene Deminimis-Beihilfe ist von der Gemeinde wieder einzuziehen. 

Vorgangsweise: 

➢ Der Landwirt lässt die Besamung durch den Tierarzt durchführen, bezahlt den vollen Betrag und erhält die Besamungs-

scheine. 

➢ Bei der Gemeinde erhält er ein Antragsformular in welches u.a. die Betriebsnummer-LFBIS Nummer einzutragen ist. Weiters 

ist eine Erklärung bezüglich event. erhaltener Kalbinnenförderung abzugeben. 

➢ Der Landwirt geht mit den gesammelten Besamungsscheinen sowie dem Antragsformular u. der Betriebsnummer bis Ende 

Jänner des Folgejahres zur Gemeinde, gibt die Unterlagen ab und erhält den Förderungsbetrag.   

http://www.google.at/imgres?sa=X&biw=1178&bih=539&tbm=isch&tbnid=IpaINAwTMpCVIM:&imgrefurl=http://www.grafenschlag.at/system/web/news.aspx?bezirkonr%3D0%26detailonr%3D220347957%26menuonr%3D218851411&docid=f6h_lXXoJM9QGM&imgurl=http://www.grafenschlag.at/zentrum/grafiken/220347957.jpg&w=150&h=94&ei=WICpUvHdGqiK7AbuvIBY&zoom=1&ved=1t:3588,r:14,s:0,i:123&iact=rc&page=2&tbnh=75&tbnw=120&start=13&ndsp=20&tx=78.46627807617187&ty=53.84051513671875
https://www.google.at/imgres?imgurl=http://www.finanzberatung-fmk.de/images/auszahlung8.jpg&imgrefurl=http://www.finanzberatung-fmk.de/018ea494c00dc733e/018ea494c207bbb01/&docid=kEebnlSjUYEP-M&tbnid=y5gIiqoJEaZ5vM&w=469&h=313&ei=DYGpUoe4D8rY0QW_mYDIDA&ved=0CAkQxiAwBw&iact=c
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8 x Spatenstich für HORN: Baustart-Turbo für das NÖ Glasfasernetz 
 

Mit dem Gemeinschaftsspatenstich am 24. November 2021 in Eg-

genburg, der unter strenger Einhaltung der Covid19-Regeln und 

ohne anschließende Feierlichkeiten stattfand, startet der Glasfaser-

ausbau im Bezirk Horn mit einem kräftigen Turbo. Neben Eggen-

burg rückt damit auch in Sigmundsherberg, Geras, St. Bernhard-

Frauenhofen und Röschitz, sowie in den Katastralgemeinden Kattau in Meiseldorf, Oberhöflein in Wei-

tersfeld und Wartberg in Straning-Grafenberg die Glasfaserzukunft ein großes Stück näher. Für diesen 

Ausbauschritt werden rund Eur 13 Mio. investiert und knapp 600 km Glasfaserkabel verlegt. Wenn alles 

nach Plan läuft, können die ersten Anschlüsse bereits Mitte 2022 aktiviert werden. 

In den 8 Gemeinden können rund 4.000 Haushalte und Betriebe an das NÖ Glasfasernetz angeschlossen 

werden. Dies ist ein weiterer Schritt in die digitale Zukunft Niederösterreichs, wie auch Digitalisierungs-

landesrat Jochen Danninger betont: „Ich gratuliere den 4.000 Haushalten und Bürgermeistern der 8 Ge-

meinden im Bezirk Horn zu dieser zukunftsorientierten Entscheidung! Mit dem Glasfaserausbau schaffen 

wir die optimalen Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Zukunft dieser Gemeinden, den gesamten 

Bezirk, aber vor allem auch für jede einzelne Bürgerin und jeden Bürger.“  Die 8 Gemeinden haben sich 

in den vergangenen Jahren auf den Glasfaserausbau intensiv vorbereitet. Im Zuge von Tiefbauarbeiten 

wurden bereits Leerrohre für Glasfaser mitverlegt. Mit dem deutlichen Überschreiten der Mindestbestell-

quote von 42 % hat die Bevölkerung eine zentrale Voraussetzung für den Glasfaserausbau erfüllt. 

600 km Glasfaserkabel für knapp 4.000 Haushalte und Betriebe 

Insgesamt werden knapp 600 Kilometer Glasfaserkabel verlegt. Dafür werden ca. 120 Kilometer Trasse 

gegraben. Rund 20 Kilometer sind bereits aus Mitverlegeprojekten vorhanden. Mit dem Investitionsvolu-

men von rund Eur 13 Mio. sorgt das Großprojekt kurzfristig auch für Beschäftigung in der Bauwirtschaft. 

Die Arbeiten werden in unserem Ausbaugebiet von der Firma Held & Francke durchgeführt.  

Infrastruktur, die Zukunft schafft  

Die Planung und Errichtung des Netzes in allen 8 Gemeinden übernimmt nöGIG im Auftrag des Landes. 

Damit wird die Chancengleichheit für ländliche Regionen hergestellt. Mit der Umsetzung des NÖ Mo-

dells für den Breitbandausbau wird der ländliche Raum für die Zukunft gerüstet und stellen Chancen-

gleichheit sichergestellt. 

  

Landesrat Jochen Danninger, Bgm. Johann Glück, Fa. Held & Francke Ing. Martin Steindl 
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Standesamts – u. Staatsbürgerschaftsverband Geras  

Im Jahr 2021 wurden (bis zum Redaktionsschluss dieser Zeitung) nachstehende Beurkun-

dungen durchgeführt: 

1 Geburt, 14 Eheschließungen (davon 4 „Auswärtige“)  und 116 Sterbefälle. Wei-

ters wurden 22 Staatsbürgerschaftsnachweise ausgestellt. 

Standesamtliche Trauungen sind auch außerhalb des Standesamtes (im gesamten Gebiet der verbandsan-

gehörigen Gemeinden) möglich. 

Besuchen Sie auch unsere Homepage www.geras.at/Buergerservice/Standesamt. 
 

Macáková Dana 

Gascho  Zoltan 

(Standesamt Geras) 

Reinthaler Elisabeth 

Benesch Lukas 

(Standesamt Geras) 

Schubert Bianca 

Knoll Thomas  

(Standesamt Geras) 

Wurzer Melanie 

Winkler Ernst  

(Standesamt Geras) 

 

 

 
 

 

Gruber Ulrike 

Pind  Simon 

(Standesamt Drosendorf) 

Müller-Funk Anna 

Mago Robert 

(Strandbad Drosendorf) 

Decker Sonja 

Neumeister Stefan  

(Garten in Unterthumeritz) 

Weiss Kerstin 

Perka Marinko  

(Bürgerspital Drosendorf) 

 

 
 

 

Engelmann Viktoria 

Baldreich Michael 

(Schloss Starrein) 

Hainschwang Claudia 

Steiner Michael 

(Standesamt Geras) 

Valek Sandra 

Freudl David  

(Meierhof Geras) 

Haselmayr Ines 

Kremslehner Helmut  

(Standesamt Drosendorf) 

http://www.geras.at/Buergerservice/Standesamt
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Wasseruntersuchungsbefunde d. öffentlichen Trinkwasserversorgung 

Auszugsweise Trinkwasserinfo bezüglich der Wasserqualität: 

Parameter Geras, Fugnitz und 

Trautmannsdorf 

Hötzelsdorf, Goggitsch, Dal-

lein, Purgstall, Harth, Schirm-

annsreith und Sieghartsreith 

Grenz- bzw. 

Richtwert 

Einheit 

Gesamthärte  21,3 19,7  °dH 

Karbonathärte 8,9 10,1  °dH 

Nitrat 21 25 50 / --- mg/l 

Chlorid 150 72 --- / 200 mg/l 

Sulfat 46 53 --- / 250 mg/l 

Das Wasser der Anlagen entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden 

lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist somit zur Verwendung als Trinkwasser geeignet. 

Die Untersuchungsbefunde finden Sie auf unserer Homepage bzw. können Sie am Gemeindeamt einsehen. 

 

WASSERZÄHLER vor Frost schützen 

Wir möchten darauf hinweisen, Ihren Wasserzähler ausreichend vor Frost zu schützen. Kos-

ten, die durch Frostschäden am Wasserzähler und an den Leitungen entstehen hat der Lie-

genschaftseigentümer zu tragen. 

ÄRZTE - BEREITSCHAFTSDIENST 

24.12.2021 – Dr. Schnabl, Japons 25.12.2021 – Dr. Pallisch, Groß Siegharts 

26.12.2021 - Gruppenpraxis  Dr. Margeta & Dr. Heger, 

Riegersburg 

31.12.2021 – Dr. Schnabl, Japons 

Leider waren bei Redaktionsschluss nicht mehr Termine (z.B. Jänner, Feber 2022) abrufbar. 

Da sich bei den Dienstplänen Änderungen ergeben können, wird empfohlen, im Anlassfall zuerst den Haus-

arzt anzurufen oder die Nr. : 141 (Ärztenotdienst) für den diensthabenden Arzt in ihrer Nähe. 

Dr. Johann Jäger & Dr. Verena Weinlich    02948 / 8255 Dr. Irmgard Schnabl 02914 / 6201 

Dr. Anna Katharina Margeta & Dr. Katharina Heger     

02916 / 229 oder 02949 / 2258 

Dr. Bettina Brtna        02913 / 236 

Dr. Reinhard Lehninger   02912 / 340 Dr. Helga Mühlöcker    02912 /405 

Dr. Ulrike Kirchweger   02915 / 2268 Dr. Angelika Pallisch   02847 / 40333 

NOTRUFNUMMERN 
 

Feuerwehr: 122  Ärztenotruf: 141 

Polizei: 133  Vergiftungszentrale: 01 / 406 43 43 

Rettung: 144    
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Blutspendetermine für das Jahr 2022  (auszugsweise) 
 

 

So 02.01.2022 Mehrzwecksaal 3754 Irnfritz 08:30 12:00 13:00 15:00 

So 13.02.2022 Freizeithalle 2091 Langau 09:00 12:00 13:00 14:30 

Sa 12.03.2022 Festsaal, Gerhards Wiaz-
haus 

3763 Japons 09:00 12:30     

So 08.05.2022 Volksschule, Turnsaal 3753 Pernegg 09:00 12:30     

Sa 07.05.2022 NÖ Mittelschule - Kin-
dergarten 

2095 Drosendorf 
Stadt 

  
13:30 17:30 

So 29.05.2022 Mehrzwecksaal 3754 Irnfritz 09:00 12:00 13:00 14:30 

Fr 08.07.2022 Feuerwehrhaus 2084 Weitersfeld 
  

15:00 20:00 

So 28.08.2022 Feuerwehrhaus 2093 Geras 08:30 12:00 13:00 15:00 

So 23.10.2022 Freizeithalle 2091 Langau 09:00 12:00 13:00 15:00 

Fr 16.12.2022 Feuerwehrhaus 2084 Weitersfeld     15:00 20:00 

 
Änderungen vorbehalten! 

Nähere Infos – www.blut.at  
 

 

 

NEUE WEGE GEHEN  
 

Ausbildungen im Pflegebereich 
Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege HORN ab Frühjahr 2022 

• Pflegeassistenz berufsbegleitend in Teilzeit (zweijährig): Start 07.03.2022 

• Pflegeassistenz in Vollzeit (einjährig): Start 14.02.2022 

• Pflegefachassistenz in Vollzeit (zweijährig): Start 14.02.2022 

• Basismodul Medizinische Assistenzberufe: Start April 2022 

Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege ZWETTL ab Frühjahr 2022 

• Pflegeassistenz in Vollzeit (einjährig): Start 28.02.2022 

• Pflegefachassistenz in Vollzeit (zweijährig): Start 28.02.2022 

Anmeldungen ab sofort möglich – nähere Infos unter www.pflegeschulen-noe.at 
 
  

Telefon +43 2982 9004 DW 16810 

E-Mail gukps@horn.lknoe.at 

 

Telefon +43 2822 9004 DW 18900 

E-Mail gukps@zwettl.lknoe.at 

 

http://www.blut.at/
http://www.pflegeschulen-noe.at/
mailto:gukps@horn.lknoe.at
mailto:gukps@zwettl.lknoe.at
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Erfolg für „Gesunde Schule“ 

 
6 Schulen aus dem Bezirk Horn erhielten 

Plaketten für die Teilnahme am Programm 

der Österreichischen Gesundheitskasse.  

Gesundheit macht Schule: Wer geistig und kör-

perlich fit ist, lernt auch leichter. Am Dienstag, 

den 12. Oktober 2021 erhielten 45 nö Schulen in 

St. Pölten der Plakette für die Auszeichnung als 

„Gesunde Schule“ von der Österreichischen Ge-

sundheitskasse verliehen. Davon befinden sich 29 

Schulen bereits im fünften Projektjahr – diese 

wurden mit einer Plakette in Gold belohnt.  

So erhielt auch unsere Volksschule Geras die Pla-

kette in GOLD.  

Frau Direktor Beatrix Hengstberger übernahm für 

unsere Schule die Plakette in Empfang. 

  

Barbara Fischer-Perko, MA (ÖGK), OSR Beatrix Hengstberger (VS Geras/Langau/Drosendorf), Mag. Gerhard Angerer (Bil-

dungsdirektion NÖ), VD Maria Strondl (VS Weitersfeld), LAbg. Kathrin Schindele, Patrizia Nikzad (ÖGK), VD OSR Gabriele 

Winkelhofer, MA (VS Reinprechtspölla und Straning-Grafenberg), Landesstellenvorsitzender der ÖGK Christian Farthofer 
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VERLAUTBARUNG VON EHRUNGEN 

Im NÖ Ehrungsgesetz LGBl 0515 ist im § 5 folgendes festgehalten: 

Das Land NÖ und die Gemeinden sind berechtigt, Jubiläen selbst zu verlautbaren oder für eine Verlautbarung durch 

andere zu sorgen, sofern sich nicht die geehrten Personen dagegen ausgesprochen haben. 

Wir ersuchen um Mitteilung (schriftlich, telefonisch oder elektronisch) wenn Ihr Jubiläum (ab 50. Geburtstag) oder 

Hochzeitsjubiläen (ab Goldener Hochzeit) nicht verlautbart werden soll. 

Wir gratulieren zu nachstehendem Jubeltag!    (1.1. – 30.06.2022) 

50. Geburtstag: 

Gratzl Silvana Dallein  24.1. 

Haslinger Erika Sieghartsreith 31.1. 

Trollmann Franz Hötzelsdorf 10.3. 

Waller Harald Geras, Hauptstraße 24.3. 

Andre Rainer Hötzelsdorf 23.4. 

Szelag Dipl.-Ing. Miroslaw Pfaffenreith 6.5. 

Seitinger Gerhard Geras, Berggasse 24.5. 

60. Geburtstag: 

Weiskircher Maria Goggitsch 13.2. 

Weyen Michaela Geras, Berggasse 15.2. 

Wöhrle Doris Geras, Bahnstraße 17.2. 

Riedmayr Robert Geras, Stifstraße 5.3. 

Döttl Ewald Geras, Vorstadt 6.3. 

Trsek Gertrud Kottaun 22.3. 

Judmann Günter Goggitsch 26.3. 

Fiedler Thomas Geras, Hornerstraße 26.4. 

Kirchner Werner Hötzelsdorf 18.5. 

Maurer Wolfgang Kottaun 24.5. 

Rottenbacher Dipl.-Ing. Christine Geras, Hufnagelstraße 31.5. 

Baumhauer Erna Dallein 21.6.  

70. Geburtstag: 

Hainschwang Ingeborg Kottaun 27.3. 

Rieger Wilhelm Harth 31.3. 

Schmutz Pauline Trautmannsdorf 31.3. 

Haller Waltraude Geras, Langauerstraße 1.6. 

Firmann Silvia Geras, Am Naturpark 16.6. 

75. Geburtstag: 

Othilinger Karl Geras, Hauptstraße 2.1. 

Kubecek Johann Hötzelsdorf 24.2. 

Buliczek Johann Hötzelsdorf 16.4. 

Fastenmayer Alice Geras, Am Naturpark 3.5. 

Kubecek Kriemhilde Hötzelsdorf 20.5. 

Forster Gerhard Dallein 20.6. 

80. Geburtstag: 

Doni Otto Hötzelsdorf 17.2. 

Lemp Ilse Harth 1.3. 

Leitner Waltraud Dallein 28.3. 

Jagenteufel Pauline Geras, Hornerstraße  17.4. 

Guth Manfred Geras, Hauptstraße 18.4. 

Schmutz Franz Trautmannsdorf 13.5.  
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80. Geburtstag: 

Silberbauer Manfred Trautmannsdorf 14.5. 

Riedmayr Maria Kottaun 1.6. 

Pleßl Günther Harth 20.6. 

85. Geburtstag: 

Knapp Andrea Hötzelsdorf 7.1. 

Baumhauer Paula Dallein 12.1. 

Silberbauer Ernestine Trautmannsdorf 25.3. 

Zahrl Otto Fugnitz 20.4. 

Krehan Maria Goggitsch 18.6. 

90. Geburtstag: 

Silberbauer Friedrich Trautmannsdorf 7.1. 

Engelbrecht Gertraud Schirmannsreith 6.3. 

Kuba Maria Harth 24.3. 

Seitz Maria Fugnitz 16.4. 

Tiller Rupert Geras, Retzerstraße 24.4. 

und darüber: 

Martin Valerie (91) Geras, Hufnagelstraße 2.1. 

Luger Marianne (93) Geras, Am Naturpark 9.1. 

Filipsky Margarete (94) Fugnitz 25.1. 

Haller Kunigunde (91) Geras, Hauptstraße 20.2. 

Seitz Otto (91) Fugnitz 18.3. 

Neunteufl Angela (96) Kottaun 13.4. 

Pelan Anton (95) Geras, Hufnagelstraße 14.5. 

Quixtner Karl (98) Fugnitz 15.5. 

DIAMANTENE HOCHZEIT: 

Lemp Maria und Othmar Harth 20.5. 

 

 

Winterdienst durch die Gemeinde:  

Die Stadtgemeinde Geras besitzt einen Traktor mit breitem Schnee-

schild sowie ein Kommunalfahrzeug welches auch zur Schneeräu-

mung eingesetzt wird. Zusätzlich wird der Maschinenring mit der 

Schneeräumung und Streuung in Hötzelsdorf und Goggitsch beauf-

tragt. Damit eine effiziente Schneeräumung erfolgen kann, muss eine 

gewisse Menge an Schnee vorhanden sein und die Aussicht auf Ende 

des Schneefalles gegeben sein.  

Es gilt folgender Räumungsplan für die Fahrzeuge der Stadtgemeinde Geras: 

Der Traktor startet in Geras, danach Fugnitz und Trautmannsdorf, weiter nach Dallein und Purgstall und 

dann nach Harth, Schirmannsreith, Sieghartsreith, Pfaffenreith und Kottaun. 

Das Kommunalfahrzeug beginnt mit der Räumung der Gehsteige und öffentlichen Flächen in Geras zu 

deren Räumung die Gemeinde verpflichtet ist. Danach werden diese Flächen gestreut. 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass in den Gemeindestraßen aufgrund abgestellter 

Fahrzeuge am Straßenrand eine ordnungsgemäße Schneeräumung nicht immer bzw. schwer möglich ist, 

vor allem im Haus- und Kreuzungsbereich. 

Bitte stellen Sie Ihre Fahrzeuge so ab, dass die Schneeräumung nicht behindert wird.  

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.erento.com/mieten/agenturen,_personal_dienstleistungen/dienstleistungen/sonstige_dienstleistungen/1350849082.html&ei=WvuPVMOuJ8PkUtiGgIgJ&bvm=bv.82001339,d.d24&psig=AFQjCNGT9SOZ57ODUSif4W-4KU9d6AxXLw&ust=1418808451273478
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PROBLEMSTOFFÜBERNAHME  
 (Elektrische Kleingeräte, Problemstoffe, Speisefett, Alttextilien, Kartonagen)   

im Gemeindebauhof in Geras – Langauerstraße 6 (neben FF Haus). 

Öffnungszeiten:  Die Übernahmezeiten sind jeden 1. Samstag im Monat von 9.00 – 11.00 Uhr  

Übernahme nur in Haushaltsmengen. 

Zusätzliche Säcke zur Restmüll-, Papier- oder Biomüllentsorgung können Sie beim Gemeindeamt Geras kaufen. 

1 Stk. Papiersack € 1,10    1 Stk. Biosack € 1,10 1 Stk. Restmüllsack €      5,50 
 

NEU – KEINE ÜBERNAHME mehr v. Sperrmüll im Gemeindebauhof  

Seit Jänner 2021 wird im Gemeindebauhof kein Sperrmüll mehr übernommen. Der Container wurde seitens des 

Verbandes eingezogen.  

Die beiden Termine (Frühjahr und Herbst) für die Entsorgung von Sperrmüll (Hausabholung) bleiben weiterhin er-

halten. 

Hinweis: Seit 1.7.2019 gibt es eine kostenfreie Sperrmüllübernahme (in Haushaltsmengen) für alle Eigentümer ei-

ner an die Müllentsorgung angeschlossenen Liegenschaft unseres Bezirkes im Altstofflagerzentrum in Rodingers-

dorf.  

Montag bis Freitag (wenn Werktag) 7.00 – 16.30 Uhr (durchgehend) 

jeden ersten Samstag im Monat (wenn Werktag) 9.00 – 11.30 Uhr 

Kartonagenentsorgung 

Anlassbezogen ersuchen wir Sie, sich bei der Abgabe von Karton und Schachteln in den aufgestellten 

Kartonagenmulden in Ihrer Gemeinde an folgendes zu halten:  

 

➢ Sperrige Kartonagen und Schachteln müssen gefaltet eingeworfen 

werden, um Volumen in den Sammelbehältern zu sparen! 

 

➢ Sonstige Verpackungsmaterialien, wie z.B. Styropor oder Kunststoff-

hüllen müssen entfernt und über den gelben Sack entsorgt werden! 

 

➢ Kein Abstellen von Karton und Schachteln neben den Behältern! Ist die Mulde bereits voll, bitten 

wir um Ihre Rücksichtnahme. Bringen Sie Ihre Kartonagen erst nach erfolgter Entleerung in den Be-

hälter ein. 

 

BITTE SO NICHT! 
WICHTIG: Schachteln bzw. Kartonagen falten  

und flach zusammenlegen!  
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Kostenlose Steuerberatung 

Jeden ersten Freitag im Monat  

von 09:00 – 11.00 Uhr 

im Gemeindeamt der Stadtgemeinde Geras. 

 
Mag. Bettina Steininger 

3742 Theras 51 
0664/3449337 

kontakt@best-steuerberatung.at 

 
 

Bitte beachten Sie die derzeitigen Sicherheitsbestimmungen 
 im Zusammenhang mit Covid-19! 

Bitte um telefonische Voranmeldung am  
Gemeindeamt (02912/7050). 
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Neues aus der   MS Drosendorf-Zissersdorf 

 
Meet and Greet am Sportplatz 

Am 30.09. konnten die kommenden Schülerinnen und Schü-

ler an Stationen die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer ken-

nenlernen und einen Einblick in unsere Schule gewinnen.  

„Kick off" Science Fair Niederösterreich  

NöMS Drosendorf-Zissersdorf mit FH St.Pölten 

Mit dem „Kick off" haben wir unsere beiden Projekte in Kooperation mit der FH St. Pölten offizi-
ell gestartet. Bei "Wie sag ich wo's zwickt?" gewinnen Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. 

Klasse einen Einblick in das Berufsbild der Diätologie und der Physiotherapie.  

 

 

 

 

 

 

 

Berufspraktische Tage 

Unsere Schülerinnen und Schüler der 4.  MS konnten 

während der berufspraktischen Tage durch Zuschauen, 

Fragen stellen und Ausprobieren einfacher Tätigkeiten 

den gewählten Beruf und den Arbeitsalltag im Betrieb 

kennenlernen sowie Erfahrungen sammeln.  
 

 

 

Cross-Country Lauf 

Am 11.10.2021 fand der Cross-Country-Laufwettbewerb in 
Drosendorf statt. Dabei nahmen Volkschulen und Mittelschulen 

aus dem Horner Bezirk am Wettlauf teil.  

 

 
BIZ-Besuch  

Frau Bachmann vom BIZ Waidhofen besuchte am 12.10.2021 

im Zuge der Berufsorientierung die 3. Klasse. Sie erhielten 

hier die Möglichkeit einen Interessenstest bzw. einen Berufs 

kompass durchzuführen. Stärken, Interessen und Fähigkeiten 

wurden besprochen.   
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Musikschule Thayatal  (Klassenabend) 

Am Mittwoch, den 20.Oktober fand in der Freizeithalle Langau der erste Klassenabend des heurigen 

Schuljahres mit Schülerinnen und Schülern von Marlene Olbricht statt. Die jungen Blockflöten- und Kla-

rinettenspielerInnen 

präsentierten ihre ak-

tuellen Lieblingslieder 

dem Publikum. Auch 

die Anfänger des heu-

rigen Schuljahres 

zeigten souverän, wie 

man nach knapp zwei 

Monaten Unterricht 

am Instrument schon 

einen Auftritt meis-

tern kann.  

 

 
 

 

  1.Reihe von links nach rechts: Marlene Olbricht, David Schuh, Sophia Stark, Sarah Hassan, Florentina Mittag, Clara Bayer 

2.Reihe von links nach rechts: Anna Bayer, Clara Fraberger, Nina Mayerhofer, Julia Mayerhofer, Magdalena Andre, Anna-Lena Ro-

ckenbauer, Jeanette Leitner, Lisa Riedmayr 
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HUNDEABGABE   2022 

Alle Hundebesitzer, die im heurigen Jahr für einen oder mehrere Hunde die Abgabe bezahlt haben, sind 

beim Gemeindeamt registriert und werden diese auch für 2022 die Vorschreibung erhalten. 

Sollten bei einem Abgabepflichtigen Änderungen eingetreten sein, (Zugang eines neuen oder weiteren 

bzw. Abgang eines Hundes), füllen Sie bitte den Abschnitt auf der letzten Seite dieser Ausgabe aus und 

geben ihn bis spätestens 14.1.2022 beim Gemeindeamt Geras ab. 

Die vorhandene Hundemarke behält weiterhin ihre Gültigkeit. Sollte diese nicht mehr leserlich oder in 

Verlust geraten sein melden sie sich beim Gemeindeamt. 

 

Christbaum Verkauf 
• Beste Qualität vom Erzeuger  

• Viel Auswahl in der offenen Ausstellung 

• Mit preiswerten Aktionsbäumen  

Familie Haslinger   -   2094 Unterpfaffendorf 3  

Tel.: 02846/7204   oder  0664 /4247492 
 

Wir helfen gerne bei der Suche des perfekten Christbaumes. 
 

 

Jahreswechsel 

Grundsätzlich ist gemäß § 38 Abs. 1 Pyrotechnik Gesetz die Verwendung pyrotechnischer Gegenstände 

(Feuerwerksraketen und -körper, der Kategorie F2 im Ortsgebiet verboten. 

Wir ersuchen um Beachtung. 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_nvbQysHQAhXKOxQKHc2tBDAQjRwIBw&url=http://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/tannenbaum_517233.htm&psig=AFQjCNEkv946U5w1MEdcJHw24rtdhKd2Fg&ust=1480083303992881
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§ 93 StVO - Pflichten der Anrainer 
(1) Die Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten, ausgenommen die Eigen-

tümer von unverbauten land- und forstwirtschaftlichen Liegenschaften, haben da-

für zu sorgen, dass die entlang der Liegenschaft in einer Entfernung von nicht mehr 

als 3 m vorhandenen, dem öffentlichen Verkehr dienenden Gehsteige und Geh-

wege einschließlich der in ihrem Zuge befindlichen Stiegen Anlagen entlang der 

ganzen Liegenschaft in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr von Schnee u. Verunreinigungen gesäubert, sowie bei Schnee 

u. Glatteis gestreut sind. 

Ist ein Gehsteig nicht vorhanden, so ist d. Straßenrand in der Breite von 1 m zu säubern u. zu bestreuen.  

(2) Die in Abs. 1 genannten Personen haben ferner dafür zu sorgen, dass überhängende Schneewechten oder Eisbil-

dungen von den Dächern ihrer an der Straße gelegenen Gebäude entfernt werden. 

(3) Durch die in den Absätzen 1. und 2. genannten Verrichtungen dürfen Straßenbenützer nicht gefährdet oder behin-

dert werden; wenn nötig, sind die gefährdeten Straßenstellen abzuschranken oder sonst in geeigneter Weise zu kenn-

zeichnen. 

Personen die nicht ständig für die Säuberung und Bestreuung der Gehsteige (Gehwege) sorgen können, mögen sich 

um verlässliches Personal umsehen. 

§ 92 StVO–Verunreinigung der Straße 

Jede gröbliche oder die Sicherheit der Straßenbenützer gefährdende Verunreinigung der Straße durch feste oder flüs-

sige Stoffe, insbesondere durch Schutt, Kehricht, Abfälle und Unrat aller Art, sowie das Ausgießen von Flüssigkeiten 

bei Gefahr einer Glatteisbildung ist verboten.  

Das Verbot des Ausgießens von Wasser auf die Straße und Gehsteige bei Gefahr der Eisbildung stellt eine unteilbare 

Verpflichtung der Miteigentümer eines Hauses dar, wenn das Wasser durch eine schadhafte oder nichtfunktionie-

rende Dachrinne auf die Straße fließt, was dem Ausgießen gleichzuhalten ist. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Stadtgemeinde Geras 
Hauptstraße 16 
2093 Geras 
 

AN- und Abmeldeblatt für die Hundeabgabe 2022 

(Abgabe bis 14.1.2022)  

Hundebesitzer Beschreibung des Hundes 
 
 

 

 
Name 

 
 

 

 
Name des Hundes 

 
 

 

 
Rasse 

  Rüde 

  Hündin 

 Haushund 

 Nutzhund Blindenhund, 

Diensthund ….) 

 gefährliche/auffällige 

Hunde 

 

 
 

 

Anschrift 

 

 
 

 

Alter 

 

 
 

 

Farbe 

 

Hundebesitzer Beschreibung des Hundes 
 

 

 
 

Name 

 

 

 
 

Name des Hundes 

 

 

 
 

Rasse 

  Rüde 

  Hündin 

 Haushund 

 Nutzhund (Blindenhunde, 

Diensthund ….) 

 gefährliche/auffällige  

Hunde 

 
 

 

 
Anschrift 

 
 

 

 
Alter 

 
 

 

 
Farbe 

 

bitte meldet uns nur an/ab 
wenn wir NEU bzw. 

NICHT MEHR sind 

 

Ihre Notare wünschen ein  

gesegnetes Weihnachtsfest  

und alles Gute für das Jahr 2022  

http://www.google.at/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=9YGYjXbLKcozDM&tbnid=g9wce03FIubxhM:&ved=0CAgQjRw&url=http://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/schere-clip-art_379348.htm&ei=MJCpUs_GA4jE7AbU-IDICQ&psig=AFQjCNGYWXuEBFyWBvZ4pqqRIZ1ViqLz8Q&ust=1386930608114104
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Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe der Gemeindezeitung ist am 25. Feber 2022. Beiträge dafür 

bitte am Gemeindeamt abgeben oder per E-Mail an gemeinde@geras.gv.at senden. 

(Erscheinungstermin ist voraussichtlich in der Kalenderwoche 13 oder 14 des Jahres 2022).  

IMPRESSUM:   „Gemeindenachrichten der Stadtgemeinde Geras“ 

Medieninhaber, Herausgeber u. Verleger: Stadtgemeinde Geras, 2093 Geras, Hauptstraße 16. Verantwortlicher Schriftleiter: Bgm. 

Johann Glück und StADir. Ingrid Schuecker. 

Unentgeltliche Verteilung durch die Postämter 2093 Ge ras, 3753 Hötzelsdorf und 3752 Walkenstein; D ruck: Eigendruckverfahren.  
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